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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1995

Norm

ZPO §297

Rechtssatz

Bei in ihrer Echtheit und Richtigkeit nicht bestrittenen Urkunden erübrigt sich eine eigentliche Beweisaufnahme, weil

es an der Beweisbedürftigkeit der in der Urkunde verbrieften Tatsachenbehauptungen fehlt. Es braucht auch kein

Beweisbeschluß gefaßt zu werden.
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